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1. diese allgemeinen geschäftsbedingungen, die jeweils gültige Anzeigen-
preisliste und unsere schriftliche Auftragsbestätigung sind für jeden Auftrag 
maßgebend. ein Auftrag wird erst nach schriftlicher bestätigung des Verlages 
rechtsverbindlich.

2. Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Vertragsab-
schluss abzuwickeln.

3. die in der Anzeigenpreisliste ausgewiesenen staffelpreise (nettopreise) 
werden nur für die innerhalb eines Kalenderjahres in unseren Verlagsob-
jekten erscheinenden Anzeigen eines Werbungtreibenden gewährt. durch-/
einleger bzw. gemeinschaftsanzeigen werden nicht rabattiert. Anschluss- 
bzw. Kombinationsrabatt mit anderen in unserem Verlag erscheinenden Zeit-
schriften wird nicht gewährt.

4. Wird ein Auftrag aus umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertre-
ten hat, so hat der Auftraggeber den unterschied zwischen dem berechneten 
staffelpreis und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Preis dem 
Verlag zurückzuvergüten.

5. für die unterbringung einer Anzeige auf einem Vorzugsplatz ist der in der 
Preisliste angegebene Zuschlag zu bezahlen.

6. Anzeigen, die nicht schon durch Anordnung und gestaltung allgemein als 
Anzeige zu erkennen sind, müssen deutlich mit dem Wort „Anzeige” bezeich-
net werden. ist die Anzeige nicht schon vom Auftraggeber ausreichend ge-
kennzeichnet, so ist der Verlag berechtigt, von sich aus für eine ausreichende 
Kennzeichnung zu sorgen.

7.1. der Verlag übernimmt keine Verantwortung und haftung dafür, dass An-
zeigenveröffentlichungen in bezug auf inhalt und gestaltung gesetzlichen 
bestimmungen entsprechen.

7.2. eine etwaige haftung des Verlages für druckerzeugnisse nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz gegenüber dritten bleibt unberührt. der Auftraggeber 
hat den Verlag jedoch von Ansprüchen dritter, insbesondere, aber nicht 
ausschließlich, aus Produzentenhaftung, Vertrag oder delikt, freizustellen, 
soweit der Auftraggeber für den haftungsauslösenden fehler verantwortlich 

ist. dies gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich, wenn schadensersatz-
ansprüche dritter auf Angaben beruhen, die aufgrund fehlerhafter informa-
tionen oder Korrekturen von Korrekturabzügen durch den Auftraggeber vom 
Verlag zusammengestellt oder gedruckt worden sind.

8. der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im 
rahmen eines Abschlusses – wegen des inhalts, der herkunft oder der tech-
nischen form abzulehnen.

9. für die rechtzeitige lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier druck-
unterlagen ist der Auftraggeber verantwortlich.

10.1. der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem 
oder unvollständigem Abdruck der Anzeige nur Anspruch auf eine ersatzan-
zeige. der Auftraggeber hat kein recht, für die ersatzanzeige bestimmte num-
mern, Ausgaben oder Plätze zu verlangen. Wenn durch mängel der Zweck der 
Anzeige nur unerheblich beeinträchtigt wird, behält sich der Verlag vor, eine 
Zahlungsminderung zu gewähren. Weitergehende haftungen für den Verlag 
sind ausgeschlossen. fehlende oder fehlerhaft gedruckte Kontrollangaben 
ergeben keinen Anspruch für den Auftraggeber.

10.2. reklamationen müssen innerhalb von vier Wochen nach eingang von 
rechnung und beleg schriftlich geltend gemacht werden und können, selbst 
wenn sie berechtigt sind, nur bei Wahrung dieser frist berücksichtigt werden.

10.3. Alle Ansprüche des Auftraggebers auf ersatz unmittelbaren oder mit-
telbaren schadens – einschließlich begleit- und folgeschadens – gegen den 
Verlag, die leitenden Angestellten und sonstige erfüllungsgehilfen – gleich-
gültig aus welchem rechtsgrund – sind ausgeschlossen, es sei denn, der 
schaden beruht auf Vorsatz oder grober fahrlässigkeit oder auf der schuld-
haften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, die für die Erreichung 
des Vertragszwecks unverzichtbar sind und auf deren strikte einhaltung 
der Käufer deshalb vertrauen können muss. dieser haftungsausschluss gilt 
insbesondere, nicht aber ausschließlich, für etwaige ersatzansprüche we-
gen vom Verlag zu vertretender unmöglichkeit, wegen Verzuges, Verletzung 
vertraglicher oder vorvertraglicher Haupt- oder Nebenpflichten sowie aus 
unerlaubter handlung.



2 Preisliste Ab 1. JAnuAr 2025

Medical Tribune · Allgemeine geschäftsbedingungen · 2025

10.4. Die Ersatzpflicht des Verlages ist, soweit sie nicht bereits gemäß Ziffer 
10.3 ausgeschlossen ist und kein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhal-
ten der geschäftsführung oder leitender Angestellter des Verlages vorliegt, 
auf solche Schäden begrenzt, die als mögliche Folge der zum Ersatz verpflich-
tenden handlung voraussehbar waren. dies sind in aller regel nur solche 
schäden, die nach Art und höhe auch von der risikoabdeckung der allgemei-
nen Betriebshaftpflichtversicherung des Verlages erfasst werden.

10.5. ereignisse höherer gewalt und vom Verlag nicht zu vertretende umstän-
de, die die Veröffentlichung von eintragungen oder Anzeigen unmöglich ma-
chen oder übermäßig erschweren, wie z.b. streik, Aussperrung oder mobil-
machung, Krieg, kriegsähnliche Zustände, blockade, ein- und Ausfuhrverbote, 
Verkehrssperren, behördliche maßnahmen, energie- und rohstoffmangel etc., 
berechtigen den Verlag – auch innerhalb des Verzuges – die Veröffentlichung 
um die dauer der behinderung hinauszuschieben. im falle einer nicht nur 
vorübergehenden leistungsverhinderung oder erschwerung kann der Verlag 
wegen des noch nicht erfüllten teiles vom Vertrag ganz oder teilweise zurück-
treten. das recht zum hinausschieben bzw. rücktritt besteht unabhängig da-
von, ob die in satz 3 und 4 genannten ereignisse beim Verlag oder bei einem 
subunternehmen eintreten; die Ausübung dieses rechts durch den Verlag be-
gründet keine schadensersatzansprüche des Auftraggebers.

10.6. in den fällen der Ziffer 10.5 ist der Auftraggeber seinerseits zum rück-
tritt vom Vertrag insoweit berechtigt, als er nachweist, dass die völlig oder 
teilweise noch ausstehende erfüllung des Vertrages wegen der Verzögerung 
für ihn nicht mehr von interesse ist. ein rücktritt bzgl. vom Verlag bereits 
erbrachter teilleistungen ist ausgeschlossen.

11. sind keine besonderen größenvorschriften gegeben, so wird der Preis des 
nächstgrößeren Anzeigenformats der berechnung zugrunde gelegt.

12. die rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen frist zu 
bezahlen, sofern nicht im einzelnen fall eine kürzere Zahlungsfrist oder Vo-
rauszahlung vom Verlag vorgeschrieben ist. etwaige nachlässe für vorzeitige 
Zahlung werden nach Vereinbarung gewährt.

Zahlung: Die sog. Pre-Notificationfrist nach der SEPA-Basis-Lastschrift ist auf 
einen tag verkürzt. bei Zahlungsverzug werden sämtliche offenstehenden 
rechnungen bzw. nachberechnungen zur sofortigen Zahlung fällig.

13. bei Zahlungsverzug des Auftraggebers oder stundung ist der Verlag be-
rechtigt, Zinsen in höhe der jeweils üblichen banksätze für Überziehungs-
kredite zu berechnen, mindestens aber Zinsen in höhe von 3 % über dem 
jeweiligen diskontsatz der deutschen bundesbank. der Verlag kann bei Zah-
lungsverzug die weitere Ausführung des Auftrages bis zur Zahlung zurückstel-
len und für die restlichen Anzeigen Vorauskasse verlangen. die geltendma-
chung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt vorbehalten.

14. Alle Aufträge werden grundsätzlich ohne rücktrittsrecht abgeschlossen; 
wird rücktrittsrecht beansprucht, so muss es bei Vertragsabschluss schrift-
lich vereinbart und vom Verlag ausdrücklich bestätigt werden.

15. Ein Auflagenrückgang berechtigt den Auftraggeber nur dann zur Herabset-
zung des Preises bzw. zur rückgängigmachung des Vertrages, wenn die Zusi-
cherung einer bestimmten Auflagenhöhe im Auftrag ausdrücklich schriftlich 
vom Verlag bestätigt worden ist und die Abweichung über die branchenüb-
lichkeit hinausgeht oder wenn die Auflage um mehr als 15 % sinkt.

16. sämtliche uns gelieferten druckunterlagen werden nur auf besondere 
Weisung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung 
endet drei monate nach erscheinen der Anzeige, sofern nicht ausdrücklich 
eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.

17. mit einer etwaigen Überlassung von Pdf-dateien durch den Verlag zum 
internen gebrauch beim Kunden ist keine Übertragung von urheber-rechten 
(copyrights) verbunden. eine weitere nutzung bedarf der Zustimmung des 
Verlags.

18. erfüllungsort und ausschließlicher gerichtsstand für beide teile ist in 
 jedem falle Wiesbaden.


